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A Hinweis

Die vorliegende Kurzfassung des Gutachtens enthdlt dem Zweck entsprechend lediglich stark verkiirzte Inhalte
der Wertermittlung. Das vollsténdige Gutachten nebst allen zur Einschétzung notwendigen Anlagen kann auf der
Geschéftsstelle des Amtsgerichts KoéIn eingesehen werden. Es wird davon ausgegangen, dass Bietinteressenten
vor Gebotsabgabe entsprechende Einsicht auf der Geschéftsstelle vornehmen.

Die Wertermittlung wird vorgenommen zum:

»  Wertermittlungsstichtag: 28.08.2023
»  Tag der Ortsbesichtigung: 28.08.2023
»  Qualitatsstichtag: 28.08.2023

B Bestandsaufnahme/Grundstiicksbeschreibung

B.1 Eintragungen im Grundbuch

Der Miteigentumsanteil ist eingetragen im:

Grundbuch von:  Longerich
Blatt: 12577
Amtsgericht: Koln

und betragt 63,51/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstiick':

Gemarkung: Longerich
Flur: 94
Flurstiicke: 1050, 1055  Gebdude- und Freiflache

Herstattallee 2, Robert-Grosche-Strake 4, Zorgiebelstrale 1, Thorn-
Prikker-StraRe 11, 13

GroRe: 9.327 m?

verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung mit Abstellraum im Kellergeschoss im Hause Thorn-Prikker-
Stralle 11, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 67.

! Bezeichnung gemaR Bestandsverzeichnis
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B.2

SEITZ

Lage und Verkehrslage

B.3

Das Grundstiick mit dem zu bewertenden Miteigentumsanteil liegt linksrheinisch im Kolner Stadtbezirk Chor-
weiler im Stadtteil Seeberg als Vierfrontengrundstiick auf der Stidostseite der Robert-Grosche-StraRe, der Std-
westseite des Mataréwegs, der Nordwestseite der Z0rgiebelstrale und der Nordostseite der Herstattallee. Die
Thorn-Prikker-StraRe verlauft durch das Grundstiick mit dem zu bewertenden Miteigentumsanteil ausgehend
von der Robert-Grosche-Straflie in stiddstlicher Richtung zur Z6rgiebelstrale. Die Wohnanlage iiberbaut auf der
Nordwest- und Siidostseite die Zorgiebelstrale.

Die umliegende Bebauung besteht aus Blockrandbebauungen mit iiberwiegender Wohnnutzung, die mit bis zu
neun Vollgeschossen ausgefhrt ist. Vereinzelt sind Ladenlokale und Gastronomiebetriebe in den Erdgeschos-
sen der Hauser angeordnet.

Die Wohnlage ist in Anlehnung an den Mietspiegel der Stadt KoIn als mittlere Wohnlage zu beurteilen.

Grundstiicksgestalt

B.4

Das Grundstiick mit dem zu bewertenden Miteigentumsanteil Flurstiicke 1050 und 1055 weist als
Vierfrontengrundstiick einen unregelmdRigen Zuschnitt auf. Die Flurstiicke des Grundstiicks werden von der
Thorn-Prikker-StraBe getrennt. Das Areal ist eben; das Grundstiick liegt in etwa auf StraBenniveau.

Bodenbeschaffenheit

B.5

Nach schriftlicher Auskunft der zustandigen Fachdienststelle - Umwelt- und Verbrauchschutzamt (Stadt Kéin) -
vom 28.07.2023 ist das Grundstiick mit dem zu bewertenden Miteigentumsanteil nicht als Altlast bzw.
altlastverddchtige Fldche gemaR § 2 BBodSchG registriert.

Beitragsrechtlicher Zustand

Nach schriftlicher Auskunft der zustdndigen Fachdienststelle - Bauverwaltungsamt (Stadt Kéln) - vom
26.07.2023 fallen ErschlieRungsbeitrage nach §§ 127 ff des Baugesetzbuches (BauGB) nicht mehr an.
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Baubeschreibung

B.6.1

B.6.2

Bauart und Baujahr

Die Bebauung des Grundstiicks mit dem zu bewertenden Miteigentumsanteil besteht aus sieben Gebauden mit
bis zu sieben Vollgeschossen und teils gewerblichen Mietanteilen in den Erdgeschossen sowie einer Tiefgara-

ge.

Die Anlage umfasst gemaR Teilungserklarung insgesamt 140 Wohnungen und 6 Teileigentumseinheiten mit
Ladenfldchen und Gastronomiebetrieben. Innerhalb des Hauses ,Thorn-Prikker-StraRe 11 sind gemdR Tei-
lungserklarung insgesamt 25 Wohnungseigentumseinheiten und drei Teileigentumseinheiten angeordnet.

Die Tiefgarage ist aufgeteilt in 118 PKW-Stellpldtze. An den PKW-Stellpldtzen sind Sondernutzungsrechte be-
griindet. Zugunsten des jeweiligen Eigentiimers der zu bewertenden Wohnung besteht das Sondernutzungs-
recht an dem Tiefgaragenstellplatz Nr. 67.

Baujahr der Wohnanlage um 1972

Mit Schreiben vom 11.09.2023 teilt die Verwaltung der Eigentiimergemeinschaft mit, dass Ertrdge aus dem
Gemeinschaftseigentum erzielt werden, die sich auf jahrlich 3.856,96 € belaufen. Da der Einfluss auf den
Verkehrswert des zu bewertenden Sondereigentums nur marginal ist, wird im Rahmen der Wertschétzung auf
eine Over-Rent-Berechnung verzichtet.

Lage und Raumaufteilung der Wohnung

Die zu bewertende Wohnung befindet sich im 4. Obergeschoss des Hauses ,Thorn-Prikker-StraBe 11“ und ist
aufgeteilt in Hauptwohnraum mit Kochecke, zwei Zimmer, Diele, Flur, Bad, separate Toilette, Abstellraum und
Balkon. Es wird verwiesen auf die Grundrissanordnung gemaR Aufteilungsplan im Anlagenteil des Gutachtens.

Der Balkon der zu bewertenden Wohnung orientiert sich in stidwestlicher Richtung zur Thorn-Prikker-Strale.

Dem zu bewertenden Wohnungseigentum ist als wohnungserganzende Einrichtung der Abstellraum im
Kellergeschoss, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 67, zugewiesen. Anldsslich des Ortstermins wurde der
Abstellraum nicht besichtigt, so dass nicht beurteilt werden kann, ob Lage und GroRe mit der Darstellung im
Aufteilungsplan Gbereinstimmen.

Dartiber hinaus ist dem zu bewertenden Wohnungseigentum das Sondernutzungsrecht an dem PKW-Stellplatz
Nr. 67 als Tiefgaragenstellplatz zugeordnet. Die Tiefgarage mit dem Tiefgaragenstellplatz konnte anldsslich des
Ortstermins ebenfalls nicht besichtigt werden.
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Hinweis:
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Wohnflachenaufstellung gem. WoFIV
nach AufmaR

Nach Angaben in der Teilungserkldrung und entsprechender Angaben der Verwaltung der
Eigentumergemeinschaft betrdgt die Wohnfléche der zu bewertenden Wohnung rd. 74 m?. Abweichend von den
Angaben in der Teilungserkldrung wurde durch AufmaR in der Ortlichkeit unter Beriicksichtigung der
Grundflache des Balkons zu 1/4 die Wohnfléche zu rd. 73 m? ermittelt.

Hauptwohnraum mit Kochecke 29,95 m?
Zimmer 14,38 m?
Zimmer 10,27 m?
Diele 6,30 m?
Flur 3,74 m?
Bad 4,01 m?
separate Toilette 1,57 m?
Abstellraum 1,00 m2
Balkon® 1,38 m?
72,60 m?
Wohnflachen gesamt rd. 73 m?

Bei der vorgenommenen maRlichen Bestandsaufnahme handelt es sich um eine Wohnfldchenermittiung mittels
Lasermessgerat ,Leica Disto®, die fir das hier vorliegende Verkehrswertgutachten eine ausreichende
Genauigkeit ergibt. Toleranzen von +/- 3 % in technischer Hinsicht sind hinzunehmen.

2 unter Anrechnung der Grundflache zu 1/4
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B.6.4

B.6.5

B.6.5.1
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Grundrissanordnung

Die Grundrissanordnung ist grundsétzlich nicht unglinstig; gefangene Zimmer bestehen nicht. Die zu bewerten-
de Wohnung wird {iber einen Laubengang erschlossen.

Bauweise und Ausstattung

Gemeinschaftseigentum
hier: Haus , Thorn-Prikker-StraRe 11*

Die Beschreibungen zu den nicht sichtbaren Gebdudeteilen kénnen ohne Bauteildffnungen verbindlich nicht
beurteilt werden. Hierzu zdhlen die Angaben in der nachstehenden Baubeschreibung u.a. zu den Fundamenten,
den Umfassungswanden, den Innenwanden, den Geschossdecken, sowie der Dachkonstruktion. Entsprechend
basieren die Ausfihrungen im Gutachten hierzu auf Annahmen.

Fundamente Einzel- bzw. Streifenfundamente, frostfrei gegrindet

Umfassungswénde Kellergeschoss
und Innenwénde Stahlbeton/Mauerwerk

aufgehende Umfassungswénde
und Innenwénde Mauerwerk/Stahlbeton
AuRenfronten Kratzputz
Treppenhéuser, Briistungen der Loggien und Laubengédnge sowie

erdgeschossiger Fassadenbereich
glatter Sichtbeton mit Dispersionsfarbanstrich

Decken Decke (ber Kellergeschoss und Geschossdecken
Stahlbeton

Geschossdecken mit schwimmendem Estrich
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Treppen

Loggien und Balkone

Dach

Heizung und
Warmwasserbereitung

Ausstattungsmerkmale Treppenhaus

Kellertreppe und Geschosstreppen

FuRbdden/Oberbdden

SEITZ

Kellertreppe und Geschosstreppen
Stahlbeton

Stahlbeton

Flachdach mit innen liegender Entwdsserung

Die Flachdachflachen werden durch einen Aluminium-
Randabschluss begrenzt.

Die Zustandsmerkmale des Dachschichtenpaketes konnen im
Rahmen der Wertschatzung verbindlich nicht beurteilt werden.
Hierfiir ist im Bedarfsfall das Fachgutachten eines Sachverstandi-
gen des Dachdeckerhandwerks erforderlich.

Die Beheizung erfolgt zentral mit Fernwarmeanschluss.

Stahlbetontreppenldufe

Sto- und Auftritte
Betonwerksteinplattenbelag

Treppengeldnder
Stahlgelanderkonstruktion mit Holzhandlauf

kellergeschossiger Treppenvorraum, erdgeschossiger Treppen-
hausflur und Treppenpodeste
Plattenbelag aus Betonwerkstein

Kellerrdume und Laubengénge
Verbundestrich
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Wand-/Deckenbehandlungen

Taren

Fenster

Elektroinstallationen

SEITZ

Laubengénge
keramische Bodenfliesen

Wandflachen im Treppenhaus
Spritzputz mit Dispersionsfarbanstrich

Untersichten der Treppenlédufe und -podeste
glatt verputzt und gestrichen

Hauseingangstiiranlage
Stahlrahmentiir mit Drahtornamentglas

Abschlusstiren zu den Laubengéngen
Stahlrahmentiiren mit mit Drahtornamentglas

Wohnungsabschlusstiren
Kunststoffrahmentlr mit Fillung; Tiranlage der zu bewertenden
Wohnung mit Dreifachverriegelung

Abschlusstiiren Kellergeschoss zum Treppenraum
doppelwandige Stahlblechtiiren

Treppenhaus
Aluminiumfenster; Verglasung mit Drahtornamentglas

Kellergeschoss
Holzfenster
Verglasung mit Drahtglas

Klingeltableau im Bereich der Hauseingangstiiranlage;
zusétzliche Druckkontakte der Klingelanlage an den Wohnungs-
abschlusstiren

Deckenbrennstellen im Treppenhaus und im Bereich der Lauben-
gange installiert iber Zeitautomat
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Aufzuganlage Personen-Selbstfahreraufzug mit 5 Haltestellen
Tragfahigkeit 600 kg oder 8 Personen
Baujahr 1972, Modernisierungsjahr 2007

besondere Bauteile und Bauausfiihrungen sowie bauliche AuBenanlagen
hierzu zéhlen:

»  die Balkonkragplatten einschlieRlich der Bristungen

»  die Kragplatten der Laubengange einschlieRlich der Bristungen

» die mit zementgebundenen Platten ausgebauten Zuwegungsbereiche einschl. der Differenzstufenanla-
gen

»  die Milltonnenstandplétze einschl. der Milltonnenboxen

»  die Kellerlichtschdchte einschl. Gitterrostabdeckungen

»  die angelegten Pflanzzonen

»  ein angelegter Kinderspielplatz mit Spiel- und Sitzzonen

»  die Gebdudeanschlusse

sonstige Anlagen
hierzu zdhlen:

» die begriinten Fldchen der Hausgartenanlage

Bauweise der Tiefgarage

Fundamente Einzel- bzw. Streifenfundamente, frostfrei gegrindet

Entwdsserung Rampe
uber entsprechende Querrinne

Garagentor Gittertoranlage

Elektroanlagen Unterverteilung ab Niederspannungsanschluss, komplette Leuch-
tenmontage auf Putz

Entliiftung mechanisch
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B.6.5.2

Stellplatze und Verkehrsflachen

Brandabschnitte

Sondereigentum

Oberbdden

Wand- und Deckenbehandlungen

[nnentiiren

Fenster

sanitdre Einrichtungen

SEITZ

Die PKW-Stellplatze haben eine Breite von ca. 2,25 m und eine
Lange von ca. 5,00 m.

Sie sind rechtwinklig zu den Fahrgassen angeordnet.

Die Tiefgarage umfasst insgesamt 118 PKW-Stellplatze.

Die Verbindungen zu den Kellerrdumen der umliegenden Gebdu-
de sind mit feuerhemmenden Tiren versehen (Sicherheitsschleu-
sen).

Natursteinplattenbelag aus Granit

Wandfidchen und Deckenuntersichten
tapeziert

deckend lackierte Rohrenspantiiren in Futter und Bekleidungen

Abschlusstiir zum Hauptwohnraum
Ganzglastir

Kunststofffenster mit Isolierverglasungen

separate Toilette und Bad
mittlerer Ausstattungsstandard der Wandfliesen und der
Sanitérobjekte

Bad und separate Toilette weisen Modernisierungsmerkmale
auf; zu welchem Zeitpunkt die Modernsierungen erfolgten, ist
nicht bekannt.

Bad und separate Toilette sind innenliegend und werden
mechanisch dber einen Rohrventilator entliiftet.
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gebdudetechnische Einrichtungen Elektroinstallationen

Elektroinstallationen entsprechend der Baualtersgruppe des
Objektes aus den 1970er-Jahren; ein Fehlerstromschutzschalter
konnte nicht nachgewiesen werden.

Heizung und Warmwasserbereitung
Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral; fir die Wéarmeabgabe
sind Plattenheizkérper installiert.

B.6.6 Baulicher Zustand

Es konnten folgende Baumangel und Bauschdden festgestellt werden:

>

im Bereich des Sondereigentums

»

»

»

»

Innerhalb der zu bewertenden Wohnung sind malerméRige Instandsetzungen erforderlich.

Im Laibungsbereich der Wohnungseingangstiir als Abschlusstir zum Laubengang konnten
Schimmelpilzkulturen festgestellt werden.

Bei der Fenstertiiranlage zur Loggia konnte festgestellt werden, dass der Fligelrahmen beim
SchlieRen auf den Blendrahmen auflauft.

Der Natursteinbelag (Oberboden innerhalb der zu bewertenden Wohnung) hat teils keinen
Haftverbund zum Verlegeuntergrund und weist Fugenausbriiche auf.

im Bereich des Gemeinschaftseigentums
Die Verwaltung der Eigentlimergemeinschaft fuhrt mit Schreiben vom 11.09.2023 nachstehende
Baumdngel und Bauschaden am Gemeinschaftseigentum auf:

»
»

»

»

In

Die ,,Décher der Gebédude sind sanierungsbediirftig
Die Balkone und Fassaden der Gebéude bedtirfen einer Betonsanierung und eines Anstrichs

Die Abwassersysteme der Gebdude Robert-Grosche-Strale 2 und Robert-Grosche-Str. 4
mdssen einer Teilsanierung wegen Wurzeleinwuchs unterzogen werden

Das Dach der Tiefgarage muss wegen Undichtigkeiten saniert werden®

der letzten Eigentimerversammlung am 12.07.2023 wurden nachstehende, die Instandset-

zung/Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums betreffende Beschliisse gefasst:

»  Sonderumlagen fiir die Sanierung der Décher Herstattallee 2 in Hohe von 659,87 € und
Thorn-Prikker-Strake 11 in Hohe von 285,18 € (jeweils anteilig fiir die zu bewertende
Wohnung)
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Nach Mitteilung der Verwaltung der Eigentimergemeinschaft sind weitere konkrete Sanierungsmalnahmen
derzeit noch nicht geplant.

Nach Auskunft der Verwaltung der Eigentiimergemeinschaft betrdgt die Erhaltungsriicklage der
Eigentumergemeinschaft 117.346,95 € zum 11.09.2023.

Es wird verwiesen auf das Schreiben der WEG-Verwaltung vom 11.09.2023 im Anlagenteil des Gutachtens.

Das von der WEG-Verwaltung zur Verflgung gestellte Protokoll der letzten Eigentlimerversammlung wird aus
Datenschutzgriinden im Anlagenteil nicht aufgeftihrt.

Es sei darauf hingewiesen, dass das vorliegende Verkehrswertgutachten kein Bausubstanzgutachten oder Bau-
schadensgutachten darstellt. Die technische Beschaffenheit und der bauliche Zustand sind gegebenenfalls
durch einen Sondersachversténdigen zu priifen.

Der Abschlag fiir Bauméngel und Bauschiden fiir das Sonder- und Gemeinschaftseigentum wird zum
Wertermittlungsstichtag frei geschatzt auf 10.000,00 €.

Bei der Abschlagshohe handelt es sich um eine freie Schétzung, die nicht identisch ist mit den tatsdchlichen
Investitionskosten fir Modernisierung und Instandsetzung, die hoher zu kalkulieren sind.

Die Abschlagshéhe wurde unter Beriicksichtigung der marktiiblichen Akzeptanz geschétzt.

Es ist nicht auszuschliefen, dass sich erst bei Durchfiihrung von Modernisierungs-/ SanierungsmaBnahmen
und den damit verbundenen Eingriffen in die Bausubstanz weitere unvermutete Schadensursachen zeigen
kdnnen.

Hinsichtlich des Abschlages fur Baumangel und Bauschéden ist zu beachten, dass letztendlich nicht die Kos-
tenhohe entscheidend ist, sondern die Hohe eines mdglichen Abschlages, wie sie die Mehrzahl moglicher
Marktteilnehmer beurteilen wiirde. Es darf nicht aufer Acht gelassen werden, dass der Verkehrswert als Markt-
funktion zu betrachten ist und insoweit das ubliche Marktverhalten auch die Hohe diesbeziiglicher Abschldge
requliert. Schulz3 hat zu dieser Problematik treffend formuliert: ,/m Gegensatz zur rechtlichen Betrachtung der
Bauméngel und Bauschédden, die im Regelfall die Schadensbehebung im Auge hat und nur in Ausnahmeféllen
die Minderung, geht die Betrachtung des gewdhnlichen Geschéftsverkehrs dahin, Bauméngel und Bauschéden
im Verkehrswert einzupreisen. Nur in den Féllen, in denen die Nutzungsmdglichkeit des bebauten Grundstiicks
unmaglich ist oder zumindest erheblich eingeschrankt, wird der Mangel/Schaden behoben. Die Grenze der
erheblichen Nutzungseinschrankung ist da erreicht, wo der Minderwert die Héhe der Mangelbeseitigungskos-
ten erreicht. Durch den Bezug auf den gewdhnlichen Geschéftsverkehr wird sichergestellt, dass nicht mehr die
Kosten der Beseitigung von Schéden und Méngeln automatisch abzuziehen sind. Vielmehr wird der Realitét des
Marktes Rechnung getragen, dass die Beurteilung von Bauméangeln erheblich davon abhangt, wie die Immaobilie
im Marktgeschehen steht: Bei einem deutlichen Angebotsmangel wird der Minderwert erheblich niedriger aus-
fallen miissen, als bei einem Uberangebot. Steht eine Vielzahl von &hnlichen Objekten zur Verfiigung, kann

3 Schulz, St.: Bauschdden und Bauméngel nach ImmoWertV, in: Grundstiicksmarkt und Grundstiickswert, GuG 2011, Seiten 1-3 (Heft
1).
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auch die Kaufentscheidung gegen das mangelbehaftete Objekt fallen. Die Schwelle zur Mangelbehebung ist
also in einem Kéufermarkt niedriger angesetzt. Ohne eine genaue Kenntnis des Grundstiicksmarkts ist eine
zutreffende Minderwertermittlung nicht mehr méglich.”

Verkehrswert
zum Wertermittlungsstichtag 28.08.2023 220.000,00 €

in Worten: zweihundertzwanzigtausend Euro

Vergleichsdaten

Fiir die Ausweisung des Verkehrswertes pro m? Wohnflache ist der Verkehrswert um den Wertanteil des Stellplatzes und ggfls. des
Inventars/Zubehdrs zu reduzieren. Der Wertanteil des Stellplatzes (Tiefgaragenstellplatz) wird frei geschatzt auf 7.500,00 €.

Verkehrswert pro m? Wohnflache
(220.000,00 € - 7.500,00 €) / rd. 73 m* =
rd. 2.910,00 €/m?
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D Anmerkungen

DA Verwaltung der Eigentiimergemeinschaft
Nach schriftlichen Angaben der Verwaltung der Eigentiimergemeinschaft vom 11.09.2023 betrdgt das
monatliche Wohn-/Hausgeld fiir die Wohnung Nr. 67 und den PKW Stellplatz (Tiefgaragenstellplatz Nr. 67)
460,00 € im Monat (inkl. Heizkostenvorauszahlung); die Erhaltungsricklage der Eigentimergemeinschaft
betrdgt 117.346,95 € zum 11.09.2023.

D.2 Mietverhdltnis und vertraglich vereinbarte Miete
Mieter der zu bewertenden Wohnung ist zum Wertermittiungsstichtag XXX. Das Mietverhltnis besteht seit dem
15.09.2020. Die monatliche Nettokaltmiete betragt nach Auskunft der Zwangsverwalterin 1.200,00 €* zzgl.
Neben- und Heizkostenvorauszahlung in Hohe von 70,00 € im Monat.
In den bestehenden Mietvertrag konnte nicht eingesehen werden, so dass die Vertragsinhalte nicht bekannt
sind.

D.3 Marktiiblich erzielbare Miete

Unter Bezugnahme auf den Mietspiegel der Stadt Koln fir frei finanzierte Wohnungen (Stand 2023) und
aufgrund von Erfahrungswerten schatzt der Unterzeichner den marktiblichen Mietertrag (Nettokaltmiete) auf

8,75 €/m? Wohnfldche.

Im Mietwert enthalten ist als wohnungserganzende Einrichtung der Abstellraum (Nr. 67 des Aufteilungsplans).

AuRerdem wird unterstellt, dass die Betriebskosten zuziiglich zur Nettokaltmiete vom Mieter getragen werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Mietschétzung nicht identisch ist mit der ortsiiblichen Vergleichsmiete im
mietrechtlichen Sinn und auch nicht geeignet ist, ein Mieterhdhungsverlangen zu begriinden.

4 Nach Angaben der Zwangsverwalterin ist in der Nettokaltmiete die Stellplatzmiete enthalten; eine separate Ausweisung erfolgt im
Mietvertrag nicht. Unter Abzug einer Stellplatzmiete in Hohe von monatlich 35,00 € (frei geschétzt) ermittelt sich fiir die
Nettokaltmiete fiir die Wohnung auf 15,96 €/m? Wohnflache.
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D.4 Grundrissanordnung gemaR Aufteilungsplan
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Grundrissanordnung 4. Obergeschoss
mit Kennzeichnung des zu bewertenden Wohnungseigentums Nr. 67

Hinwais: Anderungen und Abweichungen wurden rot gekennzeichnet
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Grundrissanordnung Kellergeschosses
mit Kennzeichnung des zugehdrigen Abstellraums Nr. 67

Auszug aus dem Verkehrswertgutachten zu Az. 92 K 031/23
Seite 16 von 17



"UNTERFLURGARAGE 118 ABSTELLPL.
I 1 2 3 4 5 [ 7 ] ] 10 il 2 13 1% 15 16
" onrenton
' %Eéﬁék‘tﬁ%?‘é’i.‘i{ém
| 20 0 |sa (SIEAE E G
st
—"*:—13_2‘. g:N — = @ —— —H— @@ —+—
25 3 R 59){7
= QD)
w
FREE Sus @) OO
&
g = —H—*—'"—"——’— +———‘ @—ﬂ—
f 27:~__,q 35 @ D
] ¥ 8
®a 36 @ @@
T —
37 |50 @@
I OR TTTen
—17 pr @ 0 @ —
o A TD ONE
—— ]
23 |(55) | @)léj
. |
18 § } :
e i %
—] 8 P
e — e — —— —— — —_—

Grundrissanordnung Tiefgarage
mit Kennzeichnung des zugehdrigen Stellplatzes Nr. 67

Auszug aus dem Verkehrswertgutachten zu Az. 92 K 031/23
Seite 17 von 17



	A Hinweis
	B Bestandsaufnahme/Grundstücksbeschreibung
	B.1 Eintragungen im Grundbuch
	B.2 Lage und Verkehrslage
	B.3 Grundstücksgestalt
	B.4 Bodenbeschaffenheit
	B.5 Beitragsrechtlicher Zustand
	B.6 Baubeschreibung
	B.6.1 Bauart und Baujahr
	B.6.2 Lage und Raumaufteilung der Wohnung
	B.6.3 Wohnflächenaufstellung gem. WoFlV
	B.6.4 Grundrissanordnung
	B.6.5 Bauweise und Ausstattung
	B.6.5.1 Gemeinschaftseigentum
	B.6.5.2 Sondereigentum
	B.6.6 Baulicher Zustand


	C Verkehrswert
	D Anmerkungen
	D.1 Verwaltung der Eigentümergemeinschaft
	D.2 Mietverhältnis und vertraglich vereinbarte Miete
	D.3 Marktüblich erzielbare Miete
	D.4 Grundrissanordnung gemäß Aufteilungsplan


